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Europa Aktuell 1/2009 
 
 
Auftragsvergabe weiter im Blickfeld der Kommission 
 
Ende Jänner richtete die EU-Kommission eine mit Gründen versehene Stellungnahme 
an Deutschland bezüglich der Auftragsvergabe für die Müllabfuhr der Stadt Rostock. Die 
Stadt vergab die Aufträge ohne öffentliche Ausschreibung an die Entsorgungs- und 
Verwertungsgesellschaft mbH Rostock sowie die Stadtentsorgung Rostock GmbH. Die 
Kommission sieht in der freihändigen Vergabe eine Verletzung der EU-
Ausschreibungsregeln. Die Stadt ist zwar an beiden Gesellschaften beteiligt, übt 
aufgrund der Beteiligung privater Dritter jedoch über keine der beiden Gesellschaften 
eine Kontrolle wie über eigene Dienststellen aus, womit dem Ausnahmetatbestand des 
EuGH-Urteils im Fall Halle nicht entsprochen wird. Anzumerken ist, dass die 
Europarechtskonformität der Vergabe bereits von den zuständigen deutschen Behörden 
in Frage gestellt worden war.       
 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/155&format=HTML&aged=0&language=
DE&guiLanguage=fr 
 
 
Rat beschließt GAP Health-Check 
 
Die EU-Landwirtschaftsminister beschlossen Mitte Jänner mit qualifizierter Mehrheit die 
Annahme von vier legislativen Maßnahmen zum sog. Gesundheitscheck der EU-
Agrarpolitik. Das Dossier war letztes Jahr auch im Ausschuss der Regionen heiß 
umkämpft, wo sich die österreichischen Vertreter v.a. für verträgliche Lösungen bei den 
Milchquoten sowie der Politik des ländlichen Raums einsetzten.   
Zu den wichtigsten Neuerungen zählen folgende: 

• Totale Entkoppelung der Direktzahlungen, d.h. Stützungszahlungen werden nicht 
mehr an die Produktion gebunden. Ausnahmen bilden die Mutterkuhprämie und 
Prämien für Schaf- und Ziegenfleisch; 

• Anhebung der Milchquote um jährlich 1%, bis zu deren endgültiger Aufhebung im 
Jahr 2015. Hierzu ist anzumerken, dass Österreich alle 4 legislativen 
Maßnahmen voll mitgetragen hat, also keinen formellen Einwand gegen das 
Auslaufen der Milchquote erhob; 

• Erhöhung der Modulation, d.h. mehr Mittel für die ländliche Entwicklung. Bis 2012 
werden die Kürzungen der Direktzahlungen zugunsten der Politik des ländlichen 
Raums von aktuell 5% auf 10% erhöht. Direktzahlungen von jährlich über 5.000 
Euros werden sukzessive um bis zu 10%, Subventionszahlungen über 300.000 € 
um zusätzliche 4% gekürzt. 
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Aus österreichischer, v.a. kommunaler Sicht ist die Erhöhung der Modulation zu 
begrüßen und zu hoffen, dass die frei werdenden Mittel tatsächlich zum Wohle des 
gesamten ländlichen Raums eingesetzt werden. Grundsätzlich sind sie für Maßnahmen 
zum Klimaschutz sowie für Programme in den Bereichen erneuerbare Energie, 
Wassermanagement, Erhaltung der biologischen Vielfalt sowie flankierende 
Maßnahmen im Milchsektor zu verwenden.  
 
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_de.htm 
 
 
Die Europäische Kommission will die Verwaltungslasten verringern 
 
Im Rahmen der Strategie für eine bessere Rechtsetzung steht die Notwendigkeit, den 
Verwaltungsaufwand zu verringern und unnötige Bürokratie zu vermeiden, denn obwohl 
EU-Rechtsetzung nötig ist, verursacht ihre Umsetzung auch viele Kosten. In der Tat 
entstehen für die ca. 20 Mio. Unternehmen in Europa über 150 Mrd. € an Kosten wegen 
Informationsverpflichtungen an die zuständigen Behörden. Diese in Zusammenhang mit 
rechtlichen Verpflichtungen entstehenden Ausgaben sollten allerdings bis 2012 um ca. 
25% reduziert werden. Aus diesem Grund hat die Europäische Kommission im August 
2007 eine hochrangige Gruppe im Bereich Verwaltungslasten eingerichtet, die unter der 
Leitung vom ehemaligen bayerischen Ministerpräsident Edmund Stoiber innerhalb von 
drei Jahren die Verwaltungslasten in 13 vorrangige Rechtsbereiche messen soll. Einige 
dieser Bereiche sind auch für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
relevant, wie z.B. Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit, Kohäsion, Verkehr oder sogar 
Umwelt und Beschäftigung. 
Für Kommissionspräsident Barroso ist die Verringerung der Verwaltungslasten und der 
Bürokratieabbau insbesondere in Zeiten der wirtschaftlichen Krise ein großes Anliegen. 
Die Unternehmen zu entlasten kostet dem Staat nichts, aber wenn sie mit weniger 
Kosten für die rechtspflichtige Verwaltung aufkommen können, dann wird auch ihre 
Wertschöpfung dementsprechend steigern und somit kann die Wirtschaft wieder 
angekurbelt werden. 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/high_level_group_is_de_version.htm 
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Europa Aktuell 2/2009 
 
 
EU-Programm – Europa für Bürgerinnen und Bürger: Europa gestalten 2007-2013 
 
Die Europäische Union hat das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger 
(2007-2013)“ entwickelt, um die Kluft zwischen ihr und den BürgerInnen zu 
überbrücken. Es geht in diesem Programm vor allem darum, eine große Bandbreite von 
Aktivitäten und Organisationen zur Förderung einer aktiven europäischen Bürgschaft zu 
unterstützen. Insbesondere will es europäische BürgerInnen und zivilgesellschaftliche 
Organisationen in den europäischen Integrationsprozess einbeziehen, damit sie die 
Möglichkeit erhalten, sich am Aufbau des „Projekts Europa“ zu beteiligen, dessen Ziele 
folgende sind: 

• Förderung des Verständnisses der europäischen Bürger füreinander 
• Herausbildung einer europäischen Identität: Gemeinsame Werte, gemeinsame 

Geschichte und gemeinsame Kultur 
• Gegenseitige Kenntnis der Geschichte und Kultur europäischer Völker 
• Förderung eines Verständnisses für die gemeinsame Verantwortung für die 

Europäische Union 
Zur Unterstützung und Verbreitung des Programms in Österreich wurde der Europe for 
Citizens Point Austria als nationale Kontaktstelle im Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur eingerichtet. Eine ihrer Aufgaben besteht auch darin, potentielle 
Antragsteller in Bezug auf Förderanträge zur Bürgerprojekten und Städtepartnerschaften 
zu beraten. 
Auf der Webseite www.europagestalten.at können Sie mehr über das Programm 
erfahren, aber auch die Fördermöglichkeiten abrufen und die aktuellen 
Ausschreibungen und Ergebnisse konsultieren. 
 
Die Kontaktstelle hat folgende Adressdaten: 
 
EUROPE FOR CITIZENS POINT AUSTRIA 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur  
Abteilung IV/8: EU-Kulturangelegenheiten 
Dr. Sigrid Olbrich 
Concordiaplatz 2, 1014 Wien 
Tel. +43 1 53 120/7695 
sigrid.olbrich@bmukk.gv.at 
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Freiwilligendienst der Senioren wirkt sich positiv auf die Gesellschaft aus 
 
Am 11. März 2009 fand in den Räumlichkeiten der Europäischen Kommission ein 
Seminar statt, in dem Experten aus der Kommission, Universitätsprofessoren, 
Repräsentanten von Seniorenvereine, NGOs und Vertreter europäischer Gemeinden 
teilnahmen, um über den Freiwilligendienst der Senioren in Europa zu diskutieren. 
Es hat sich während dieser Diskussion zuerst einmal herausgestellt, dass die 
europäische Bevölkerung immer älter wird und dass die Lebenserwartung in den letzten 
25 Jahren um 5 Jahre gestiegen ist. Das Durchschnittsalter für die EU-27 liegt bei den 
Frauen bei 80 Jahren und bei den Männern bei 75 – man muss jedoch bedenken, dass 
viele Regionen einen höheren Durchschnitt vorweisen können. Da die Pensionszeit 
ebenfalls um einiges länger geworden ist, bemühen sich die älteren Menschen dennoch 
aktiv zu bleiben und somit sind 45,12% von denen in Europa freiwillig in irgendeiner 
Tätigkeit aktiv. Die Gründe dafür sind vielseitig, aber hauptsächlich möchten die 
Senioren sich weiterhin nützlich fühlen und empfinden das Bedürfnis zu etwas 
beizutragen. Geld spielt in sehr wenigen Fällen eine Rolle. 
Es wurde in diesem Seminar auch interessanterweise hervorgehoben, dass die 
skandinavischen Länder und die Niederlande einen höheren Anteil von Senioren im 
Freiwilligendienst als in den Mittelmeerstaaten vorzeigen. Die Gründe dafür sind bis jetzt 
noch unklar, aber es könnte unter anderem an der besseren Altervorsorge in den 
nördlichen Mitgliedstaaten liegen. 
Die Experten haben auch darauf hingewiesen, dass dieser Freiwilligendienst von den 
Staaten unterschätzt wird, denn er wirkt sich nicht nur positiv auf die Gesundheit der 
Senioren aus – es wurde nämlich wissenschaftlich bewiesen, dass der Freiwilligendienst 
das Risiko des Sterbens senkt, die Auslösung von schweren Krankheiten entweder 
verspätet oder sogar verhindert und dass das Wohlbefinden der älteren Menschen 
deutlich größer wird – sondern stärkt auch das soziale Netz und wirkt sich finanziell 
positiv auf die Gemeinden aus. Es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten erkennen, dass 
die Vereine, in denen die Senioren aktiv involviert sind, eine wichtige Rolle für die 
Demokratie und die Sozialfürsorge spielen.  
Die Europäische Kommission und insbesondere die Generaldirektion für Beschäftigung, 
soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit hat das Thema „Freiwilligendienst der 
älteren Menschen“ in die Agenda aufgenommen. Die Senioren wirken sich wahrhaftig 
positiv auf die soziale und wirtschaftliche Lage der Kommunen aus, aber es müssen 
noch bessere Rahmenbedingungen für ihre Arbeit aufgestellt werden. Zu wenig wird ihr 
Engagement wertgeschätzt, aber auch zu wenig ausgeschöpft. Auf erste Initiativen 
seitens der Kommission sind wir gespannt. 
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Kohäsionspolitik unterstützt „grüne Wirtschaft“ im Interesse von Wachstum und 
Langzeitbeschäftigung in Europa 
 
Die EU-Kommissarin für Regionalpolitik, Danuta Hübner, hat die Absicht der EU bekannt 
gegeben, über ihre Kohäsionspolitik 105 Mrd. € in die „grüne Wirtschaft“ zu investieren. 
Mit diesen Geldern kann eine solide Basis für die Schaffung neuer Arbeitsplätze gelegt 
und können die Regionen und Städte nachhaltig gefördert werden, damit Europa im 
Bereich der grünen Technologien weiterhin als Spitzenreiter fungieren kann. 
Die 105 Mrd. € entsprechen dem Dreifachen der in der Haushaltsperiode 2000-2006 
bereitgestellten Mittel. 54 Mrd. € sollen den Mitgliedstaaten dabei helfen, sich dem EU-
Umweltrecht anzugleichen. Auf die Verbesserung der Wasser- und Abfallwirtschaft allein 
entfallen 28 Mrd. €. 
Um die 20-20-20 Ziele der EU – 20% weniger Treibhausgasemissionen und ein Anteil 
von 20% erneuerbarer Energie am Energieverbrauch in der EU bis 2020 -  im Kampf 
gegen den Klimawandel zu erreichen, stellt die Kohäsionspolitik 48 Mrd. € für die 
erforderlichen Maßnahmen bereit. Von diesem Beitrag entfallen 23 Mrd. € auf den 
Schienenverkehr, 6 Mrd. € auf umweltfreundlichen Nahverkehr, 4,8 Mrd. € auf 
erneuerbarer Energie und 4,2 Mrd. € auf Energieeffizienz. 
Zusätzlich stehen die Förderung der Ökoinnovationen und die Schaffung „grüner“ 
Arbeitsplätze, vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), ganz oben auf der 
Liste der Prioritäten bei der Regionalförderung. Zur Unterstützung umweltfreundlicher 
Produkte und Produktionsprozesse in KMU, trägt die Kohäsionspolitik 3 Mrd. € bei. Das 
Ziel ist ganz klar: die Gesamtinvestitionen in grüne Technologien müssen erhöht werden 
und man ist fest davon überzeugt, dass diese „grüne Wirtschaft“ sich auf das Wachstum 
positiv auswirken wird. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_de.cfm 
http://ec.europa.eu/sustainable 
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Europa Aktuell 3/2009 
 
 
EuGH-Entscheidung: Kein Vergaberecht bei interkommunalen  Kooperationen 
 
 
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 9. Juni 2009 hat einen wichtig Schritt in 
Richtung einer Erleichterung der kommunalen Zusammenarbeit gemacht. In dem 
mittlerweile berühmten Fall der „Stadtreinigung Hamburg“ kam es nämlich zu einer 
Klage der Europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland, denn die 
Stadtreinigung Hamburg hatte einen Abfallentsorgungsvertrag mit den vier umliegenden 
Landkreisen ohne EU-Ausschreibung geschlossen. Nach der Auffassung der EU-
Kommission hätten die Landkreise mit Hamburg eine gemeinsame öffentliche 
Körperschaft errichten sollen oder die Entsorgung ihres Mülls öffentlich ausschreiben 
müssen. Der deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) war jedoch immer der 
Meinung, dass es sich bei reinen interkommunalen Kooperationen um eine bloße 
Aufgabenübertragung innerhalb der öffentlichen Hand und nicht um eine Beschaffung 
auf dem Wettbewerbsmarkt handele.1 
 
Die Rechtssprechung des EuGH erfolgte vor allem auf der rechtlichen Grundlage der 
Richtlinie 92/50, in deren Art. 1 folgendes steht: 
„Im Sinne dieser Richtlinie 

a) gelten als ‚öffentliche Dienstleistungsaufträge’ die zwischen einem 
Dienstleistungserbringer und einem öffentlichen Auftraggeber geschlossenen 
schriftlichen entgeltlichen Verträge... 

b) gelten als ‚öffentliche Auftraggeber’ der Staat, Gebietskörperschaften, 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts und Verbände, die aus einer oder 
mehreren dieser Körperschaften oder Einrichtungen bestehen.“ 

 
Und im Art. 11 Abs. 3 Buchst. B: 
 
„Die Auftraggeber können in folgenden Fällen Dienstleistungsaufträge im 
verhandlungsverfahren ohne vorherige Vergabebekanntmachung vergeben: 
[...] 

b) wenn die Dienstleistungen aus technischen oder künstlerischen Gründen oder 
aufgrund des Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten nur von einem 
bestimmten Dienstleistungserbringer ausgeführt werden können;“ 

 
Der Rechtssprechung des Gerichtshofes ist zu entnehmen, dass eine Ausschreibung 
nicht obligatorisch ist, wenn die öffentliche Stelle, die ein öffentlicher Auftraggeber ist, 

                                                           
1 Vgl. „DStGB begrüßt EuGH-Entscheidung: Kein Vergaberecht bei interkommunalen Kooperationen“, in DStGB-
Aktuell 2409, 12. Juni 2009, S. 41. 
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über die fragliche Einrichtung eine ähnliche Kontrolle ausübt wie über ihre eigenen 
Dienststellen, vorausgesetzt, dass dieses Einrichtung ihre Tätigkeit im Wesentlichen mit 
ihr oder mit anderen Gebietskörperschaften verrichtet, die ihre Anteile innehaben. Dies 
war der Fall bei der Stadtreinigung Hamburg, da die vier betroffenen Landkreise, weder 
über ihren Vertragspartner, die Stadtreinigung Hamburg, noch über der Betreiber der 
Müllverbrennungsanlage Rugenberger Damm, keine Kontrolle ausüben, die als ähnliche 
Kontrolle wie die über ihre eigenen Dienststellen charakterisiert werden könnte. 
Der Abfallentsorgungsvertrag ist, laut EuGH, eigentlich eine „Zusammenarbeit von 
Gebietskörperschaften bei der Wahrnehmung einer ihren allen obliegenden öffentlichen 
Aufgabe – der Abfallentsorgung.“ Diese Aufgabe steht mit der Umsetzung der Richtlinie 
75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975 über Abfälle (ABI: L. 194, S. 39) in 
Zusammenhang, mit der die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, 
Abfallbewirtschaftungspläne zu erstellen, die insbesondere „Maßnahmen zur Förderung 
der Rationalisierung des Einsammelns, Sortierens und Behandelns von Abfällen“ 
vorsehen. 
 
Erstmals hat der EuGH mit seiner Entscheidung auch öffentlich-rechtliche 
Vereinbarungen innerhalb eines regionalen Verbundes sowie bei gemeinsamer 
Wahrnehmung einer von allen Körperschaften übernommenen öffentlichen Aufgabe als 
vergaberechtsfrei angesehen. Es ist natürlich, auch aus Sicht des Österreichischen 
Gemeindebundes, zu begrüßen, dass eine Freistellung der interkommunalen 
Kooperation vom Vergaberecht durch diese Entscheidung entsteht. Laut dem 
Gerichtshof macht es keinen Unterschied, ob die interkommunale Zusammenarbeit 
durch Schaffung einer Einrichtung des öffentlichen Rechtes, also in institutioneller Form, 
erfolgt, oder ob die Kooperation in nicht institutioneller Form erfolgt. Der EuGH hat 
festgestellt, dass eine öffentliche Stelle ihre im allgemeinen Interesse liegenden 
Aufgaben mit ihren eigenen Mitteln und auch in Zusammenarbeit mit anderen 
öffentlichen Stellen erfüllen kann, ohne gezwungen zu sein, sich an externe 
Einrichtungen zu wenden, die nicht zu ihren Dienststellen gehören. Eine 
Ungleichbehandlung privater Akteure bei dieser Art von Kooperationen findet nicht statt, 
obwohl die Kommission ihre Klage darauf aufgebaut hatte, dass ein verfälschter 
Wettbewerb mit solchen Verträgen entstehen würde. 
 
 
Urteil des Gerichtshofes (Große Kammer)), 9. Juni 2009: „ Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – 
Richtlinie 92/50/EWG – Nichtdurchführung eines förmlichen europaweiten Verfahrens für die Vergabe von 
Abfallverwertungsleistungen – Zusammenarbeit von Gebietskörperschaften“: 
 
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=496132:cs&lang=de&list=496132:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwor
ds=Stadtreinigung%20Hamburg~&checktexte=checkbox&visu=#texte 
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Europa Aktuell 4/2009 
 
 
EU-Bericht über die Badewasserqualität 2008 
 
Die Kommission hat ihren jährlichen Bericht über die Qualität der Badegewässer in der EU 
veröffentlicht und vorweg kann schon einmal signalisiert werden, dass die Ergebnisse europaweit 
besser ausgefallen sind als im Jahre 2007. In der Tat erfüllten im Jahre 2008 insgesamt 96% der 
Badegewässer an Küsten und 92% der Badegewässer an Flüssen und Seen die von der 
europäischen Richtlinie über Badegewässer vorgesehen Mindestanforderungen an die 
Wasserqualität. Für Österreich fiel das Ergebnis für 2008 sehr zufriedenstellend aus, denn nur 
2,6% der 268 Binnenbadegewässer waren nicht konform. Dies stellt das beste Ergebnis seit der 
ersten Erhebung im Jahre 1991 dar! 
 
Warum ein solcher Bericht? 
Die Zielsetzung des Berichts ist es, den europäischen Bürgern einen Überblick über die Qualität 
der Badegewässer der Mitgliedstaaten der EU zu geben, mit einer Auskunft über die Entwicklung 
seit 1990. Es geht vor allem darum, die öffentliche Gesundheit zu schützen sowie die aquatische 
Umwelt. 
 
Rechtlicher Rahmen 
2006 wurde eine neue europäische Richtlinie – Richtlinie 2006/7/EG über die Qualität der 
Badegewässer und deren Bewirtschaftung zur Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG – über 
Badegewässer erlassen, welche die alte Richtlinie aktualisiert und zugleich neue 
Überwachungsmethoden einbringt. Für die Umsetzung dieser neuen Richtlinie haben die 
Mitgliedstaaten bis 2014 Zeit. In ihrem Geltungsbereich fallen Badegewässer, in denen das 
Baden von den nationalen Behörden gestattet oder nicht untersagt ist. Swimmingpools gehören 
nicht dazu. 
 
Prüfung der Badegewässerqualität 
Die im Bericht der Kommission vorgestellten Ergebnisse beruhen auf Proben, die von den 
jeweiligen Behörden in den Mitgliedstaaten auf eine Reihe von Parametern untersucht wurden – 
z.B. Farbe des Wassers, pH-Wert, Mineralölrückstände, giftige Säuren, etc. Entsprechend den 
Testergebnissen werden die Badegewässer in vier Kategorien eingeteilt: die vom Badeverbot bis 
zur Erfüllung der zwingenden Werte reichen. 
 
Situation in Europa 
Während der Badesaison 2008 wurden in den 27 Mitgliedsstaaten über 21 000 Badegewässer 
überwacht. Davon waren etwa zwei Drittel Küstenbadegewässer und ein Drittel 
Binnenbadegewässer (Flüsse, Seen). Seit 1990 nahm die Zahl der ausgewiesenen Badegebiete 
signifikant zu. Der Anteil der Badegewässer, die den Mindestqualitätsanforderungen entsprechen, 
steigt konstant seit 1990 und liegt in den meisten Mitgliedstaaten zwischen 80 und 100%. 
Obwohl 95,6% der Küstenbadegebiete im Mittelmeerraum die zwingenden Qualitätswerte 
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erfüllten, weist Italien dennoch viele Badestandorte auf bei denen ein Badeverbot ausgehängt 
wurde. Im Mittelmeerraum lag der Durchschnitt der Qualitätswerte der Binnenbadegewässer 
allerdings unter dem europäischen Durchschnitt. Die zwingenden Werte für Wasserqualität von 
Küstenbadegewässern werden im Durchschnitt an der Nordsee, in der Atlantikregion sowie an 
den Mittelmeerküsten besser eingehalten als in der übrigen EU. Bei Binnenbadegewässern 
schneiden die Atlantik-, Nordsee-, Ostsee- und Schwarzmeerregion besser ab als 
Binnenbadegebiete des Mittelmeerraums. 
 
Situation in Österreich 
Österreichs Anteil an den EU-Binnenwassergewässern beträgt zwar nur 4%, aber dafür sind 
97,4% konform an den Werten die von der EU-Richtlinie vorgeschrieben werden. Somit liegt 
Österreich über den EU-Durchschnitt. Bekanntlich sind die österreichischen Bundesländer für die 
Naturschutzgebiete, aber auch für die Qualität der Badegewässer zuständig. Viele Gemeinden  
veröffentlichen jedoch Informationen über die Wasserqualität ihrer Seebadeplätze und 
informieren somit ihre Bürger. 
 
Weitere Informationen 
Auf der Website des Wasserinformationssystems für Europa (WISE) kann unter dem Link 
www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water  die Wasserqualität von 21 000 
Küsten- und Binnengewässern in ganz Europa eingesehen werden. 
Konkrete Fragen können per Email unter env-water@ec.europa.eu oder per Schreiben an die Kommission gerichtet 
werden: 
Europäische Kommission 
GD Umwelt 
1049 Brüssel 
Belgien 
 
 
Nur noch ein Ladegeräte für alle Mobiltelefone ab 2010 
 
Bislang haben sich die EU-Bürger oft darüber geärgert, dass ein Ladegerät nur zu ein bestimmtes 
Mobiltelefon passt. Diese fehlende Kompatibilität von Ladegeräten ist ein großer Nachteil für die 
Benutzer und führt zu überflüssigen Müll. Die Kommission hat deswegen die weltweit führenden 
Mobiltelefonhersteller aufgefordert sich auf eine Harmonisierung zu einigen. Da die Hersteller 
erst 2012 kompatible Mobiltelefone auf den Markt setzen wollten, hatte EU-Kommissar Günther 
Verheugen gedroht mit EU-Rechtsvorschriften vorzugehen wenn eine Harmonisierung nicht 
schnellstens umgesetzt würde. Der Kommissar für Industrie freut sich jedoch, dass die Industrie 
in den Verhandlungen mit der EU-Kommission eine Einigung erzielt hat. Somit ist die Lösung 
einer Selbstregulierung zu Stande kommen und infolgedessen braucht die Kommission nicht zu 
intervenieren. Die Hersteller werden also dafür sorgen, dass die Kompatibilität der Ladegeräte 
auf der Grundlage eines Micro-USB-Steckers gewährleistet wird. Außerdem werden neue EU-
Normen zur Gewährleistung der weiteren sicheren Nutzung der Ladegeräte entwickelt, um die 
Umsetzung der Vereinbarung zu unterstützten. Die erste Generation der neuen, nicht an ein 
bestimmtes Ladegerät gebundenen Mobiltelefone dürfte 2010 erhältlich sein. Folgende 
Unternehmen haben die Vereinbarung unterzeichnet: Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, 
Qualcomm, Research in Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, Texas Instruments. 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1049&format=HTML&aged=0&language=DE&gui
Language=en  
 
 
Am 1. Juli wurden die Roaming-Gebühren noch einmal gesenkt 
 
Mobil telefonieren, SMS schicken und mit dem Handy im Internet surfen werden im Ausland 
nochmals billiger, denn nach den neuen EU-Roamingvorschriften, die am 1. Juli in Kraft getreten 
sind, wird die Kommunikation mit dem Mobiltelefon um 60% günstiger. Ab sofort kostet das 
Versenden einer Kurznachricht aus dem Ausland höchstens 11 Cent (davor war es im 
Durchschnitt 29 Cent) und das Empfangen einer Kurznachricht in einem anderen EU-Land bleibt 
weiterhin kostenlos. Die Entgelte für andere Roaming-Dienste, z.B. das Versenden von E-Mails 
oder Fotos oder das Surfen im Internet wurden auf Ebene der Anbieter gesenkt. Das heißt, es 
wurden Obergrenzen für die Entgelte eingeführt, die ein Mobilfunktreiber einem anderen 
berechnen kann. Diese Obergrenze liegt jetzt bei 1 €/Megabyte (davor im Durchschnitt 1,68 €). 
Für 2010 ist eine weitere Senkung auf 80 Cent und für 2011 auf 50 Cent vorgesehen. 
Schlussendlich sollen Roamingverfahren nach Ablauf von 30 Sek. nicht mehr minutenweise 
sondern nur noch sekundenweise berechnet werden. 
 
http://ec.europa.eu/news/environment/090422_1_de.htm 
 
 
Biodiversität: das Ziel bis 2010 und der bisherige Erfolg 
 
Die Agentur für Europäische Umwelt hat vor kurzem einen Bericht publiziert in dem die 
bisherigen Erfolge im Schutz der biologischen Vielfalt aufgelistet sind. Dieser Bericht geht auch 
noch auf die Ziele ein die bis 2010 erreicht werden müssen und schlägt weitere Maßnahmen vor. 
Um die bisherigen Ergebnisse messen zu können und vor allem festzustellen inwieweit die 
biologische Vielfalt geschützt wurde und ist, verwendet die Agentur die SEBI 2010 Indikatoren 
(SEBI = Structural European Biodiversity Indicators; Strukturelle Europäische Biodiversitäts 
Indikatoren), die als Richtwert dienen. Unter diesen Indikatoren fallen zum Beispiel: Menge und 
Vielfältigkeit von Vogelarten und Schmetterlinge, Menge an invasiven Arten in Europa, 
Aufteilung der Flüsse, Vielfalt der Ökosysteme allgemein, Fläche des Waldbestandes, 
Fischbestand, öffentliches Bewusstsein zum Schutz der Artenvielfalt, Budget der einzelnen 
Mitgliedstaaten für die Erhaltung der biologischen Vielfalt, etc. 
Vorweg kann schon erwähnt werden, dass dank dieser ganzen Indikatoren schon errechnet 
wurde, dass das Ziel, nämlich den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2010 einzudämmen, nicht 
erfüllt werden kann. Es muss leider gesagt werden, dass die europäische Biodiversität permanent 
in Gefahr ist und dass die jetzige Umweltpolitik noch unzureichend ist.  
 
Auswirkungen für die Politik 
Verglichen mit dem Klimawechsel stellt die Krise der Biodiversität gleich zwei 
Herausforderungen dar. Die erste besteht darin, die Gründe für den Verlust der biologischen 
Vielfalt zu identifizieren. Denn im Unterschied zum Klimawechsel, wo eine direkte 
wissenschaftliche Verbindung zur Emission von bestimmten Gasen in die Atmosphäre 
festgestellt werden konnte, ist der Verlust der Biodiversität auf viele verschiedene Aspekte des 
menschlichen Verhaltens zurückzuführen. Dazu gehören: Verlust des Lebensraumes, 


